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Berichtsantrag:

Überprüfung der Berechnungsgrundlagen des Haushaltsplans 2026

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten zu beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung bs zur Sitzung des

Haupt- und Finanzausschusses am 26.11.2025 einen Bericht vorzulegen, in dem

dargelegt wird, auf welcher Datengrundlage die Ansätze des Haushaltsplans 2026

berechnet wurden, und inwieweit die aktuelle Neuberechnung, unter Einbeziehung

der nachstehenden Ein- und Ausgaben das Ergebnis des Haushaltsplan 2026

verändern.

Dabei ist insbesondere darzustellen:

Welche Orientierungsdaten (z. B. vom Hessischen Finanzministerium oder den

kommunalen Spitzenverbänden) für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen, des

Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer herangezogen

wurden, inwieweit diese Berechnungen auf den Zeitraum Januar bis Juni 2025

beruhen und ob zwischenzeitliche Änderungen in den Einnahmen- oder

Ausgabentrends (z. B. durch Steuereinnahmen, Preissteigerungen, Umlagen oder

Fördermittel) eine Neuberechnung oder Fortschreibung des Haushaltsplans

erforderlich machen.

SPD-Fraktion Gernsheim
Fraktionsvorstand

Schweriner Str. 5
64579 Gernsheim

Phone: 06258 — 2829
Mobile: 0170 -7844866
Email: ajl@gmx.com

Bankverbindung SPD OV:

DE38 5085 25530003 0031 75
Bankverbindung SPD Fraktion:

DE77 5085 2553 0116 6886 07



Begründung:

Der aktuelle Entwurf des Haushaltsplans 2026 basiert überwiegend auf Daten aus

dem Zeitraum Januar bis Juni 2025.

Die Zeitspanne vom Juli 2025 bis Ende Dezember 2025 beruhen auf einer

Hochrechnung. Da sich seither wesentliche Parameter wie Steuereinnahmen,

Umlagen und Transferzahlungen verändern können, ist eine Überprüfung der

zugrunde liegenden Orientierungswerte notwendig.

Ohne aktuelle Berechnungsdaten, insbesondere zum Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, besteht das Risiko, dass die

Haushaltsansätze für 2026 die tatsächliche Finanzlage der Stadt Gernsheim nicht

realistisch abgebildet sind.

Eine Berichterstattung soil sicherstellen, dass die Stadtverordnetenversammlung auf

einer validen Datengrundlage über den Haushalt 2026 entscheiden kann.
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